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Von den Schulbehörden .

Brtliche Schulaufſicht .

—⁰808

Geſ . vom 18. Sept . 1876 Art . II S 14, Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II 8 10.

Die örtliche Aufſicht über die Volksſchule und die Verwal⸗

tung des geſamten , auch des konfeſſionellen örtlichen Schulver⸗
mögens , deſſen ganzes Erträgnis forthin der Volksſchule an⸗

heimfällt , werden durch die Ortsſchulbehörde geführt . Dieſelbe

wird gebildet durch den Gemeinderat unter Zuzug eines Orts⸗

pfarrers von jedem in der Schulgemeinde vertretenen Bekennt⸗

niſſe , ſowie des erſten Lehrers von jeder in derſelben beſtehenden

Volksſchule und des Schularztes , wo ein ſolcher beſtellt iſt .

SchGeſ . 88 16, 17, 20, 21, 18, 23, 29, 78, 114 Abl 3 Gem. Ord .

88 18, 19, 585 . § 1, SchBöO . 88 1 —26 , StRA . 8 1, 10. Sch2VO . 8 2.

1. Die Einführung der gemiſchten Volksſchule machte eine Anderung

der bis dahin für die konfeſſionelle Schule beſtandenen Schulaufſicht

nötig . Das Geſetz vom 18. Sept . 1876 entſchied ſich dafür , dieſe Befug⸗

niſſe dem paritätiſchen Gemeinderat , als dem Vertreter der politiſchen

Gemeinde , unter Zuzug je eines Geiſtlichen der verſchiedenen in der Ge⸗

meinde vertretenen Bekenntniſſe und eines Vertreters von jeder in der

Gemeinde errichtenden Voltsſchule zu übertragen . Dabei wurde weiter

beſtimmt , daß auf dieſe Gemeindebehörde — den erweiterten Ge⸗
meinderat —alle Obliegenheiten und Befugniſſe überzugehen hätten ,
die nach den in Geltung befindlichen Geſetzen und Verordnungen bisher

den nach dem EllG . vom 8. März 1868 beſtellten konfeſſionellen Orts⸗

ſchulräten zukamen . Hiezu gehörte auch die Ausübung von Aufſichts⸗

rechten auf ſchultechniſchem Gebiet .

2. Das Geſetz vom 7. Juli 1910 brachte hierin eine Reihe bedeut⸗

ſamer Anderungen . In formeller Beziehung überträgt es die örtliche

Schulaufſicht nicht dem Gemeinderat , ſondern einer beſonderen Behörde ,
der „Ortsſchulbehörde “, ohne jedoch materiell an deren Zuſam⸗

menſetzung weſentliche Anderungen vorzunehmen . Dadurch ſollte eine

größere Selbſtändigkeit in der Wahrung der Rechte der Schule , beſon⸗
ders in Fällen , in denen — wie auf dem Gebiete der Vermögensverwal⸗

tung —die Intereſſen der Gemeinde und der Schule vielfach ausein⸗

andergehen , herbeigeführt werden . Ddie bedeutendſte underung gegen⸗
üüber dem früheren Zuſtand aber liegt darin , daß das Geſetz der Orts⸗

ſchulbehörde im weſentlichen nur die nach früheren Beſtimmungen dem

Schulvorſtand zugeſtandenen Obliegenheiten zuweiſt , deren Inbegriff
nach dem üblichen Sprachgebrauch ols „ Schulpflege “ bezeichnet
wird , während es die Aufgaben auf dem Gebiete der techniſchen



Von den Schulbehörden . § 13.

Beaufſichtigung davon loslöſt und den zu deren Wahrnehmung
berufenen beſonderen Schulorganen überträgt . ( § 20 SchG . )

Dementſprechend ſind die Vorſchriften des Geſetzes vom 18. Sept .
1876 über den Wirkungskreis der Ortsſchulbehörde nicht in das SchGeſ .
vom 7. Juli 1910 übernommen worden und andererſeits hat § 30 Schg .
einen weiteren Ausbau des Inſtituts der erſten Lehrer bei größeren
Schulſyſtemen durch die Ernennung eines beſonderen Schulleiters vor⸗
geſehen . Wo nach § 29 Abſ . 2 SchG . für örtlich getrennte Abteilungeneiner Volksſchule beſondere erſte Lehrer ernannt ſind , ſind dieſe ſämtlich
zum Eintritt in die Ortsſchulbehörde berufen .

Der Perſonalbeſtand der Ortsſchulbehörde iſt durch den Beizug des
Schularztes , wo ein ſolcher beſtellt iſt , erweitert .

Unter „ Schulgemeinde “ verſteht das Geſetz ſowohl eine einzelne
Gemeinde , als auch einen Schulverband .

Das örtliche Schulvermögen , das der Verwaltung der Orts⸗
ſchulbehörde unterſtellt iſt , umfaßt das geſamte dem öffentlichen
Volksſchulunterricht gewidmete Vermögenz dazu gehören
zunächſt die zur Beſtreitung des perſönlichen und ſachlichen Aufwandes
der Schule gewidmeten Vermögensteile und Stiftungen , die D eckungs⸗
mittel für die Lehrergehalte — §s 78 —81 SchG . , die Schulhaus⸗
bau⸗ und Unterhaltungsfonds — 8 114 SchG . — und die
Stiftungen zur Anſchaffung von Lehrmitteln und Schulgebrauchsgegen⸗
ſtänden ; ſodann im weiteren Sinn alle Stiftungen — „ Schul⸗
fonds “ —die zur Unterſtützung , Förderung oder Aufmunterung der
die Schule beſuchenden Kinder ( Anſchaffung von Lernmitteln , Bezahlung
von Schulgeld , Verteilung von Schulpreiſen . Schulwecken u. dergl . ) be⸗
ſtimmt ſind . Stiftungen der letzteren Art können nach § 5 Ziff . 5 des
Stiftungsgeſetzes vom 19. Juli 1918 auch als kirchliche Stiftungen er⸗
richtet werden .

Durch die Überweiſung der Erträgniſſe des konfeſſionellen
Schulvermögens im engeren Sinn zur Verwendung für die gemiſchte
Schule und die Übertragung der Verwaltung dieſes Vermögens an die
paritätiſche Ortsſchulbehörde wird die Vorſchrift in § 9 StiftG . , wonachdas Stiftungsvermögen „ im Grundſtock ungeſchmälert “ zu erhalten iſt ,
nicht alteriert . Infolge hievon muß dieſes Vermögen auch für die Zu⸗
kunft in ſeinem Beſtand nicht nur vom Gemeindevermögen
C 13 StiftG . ) , ſondern auch innerhalb des örtlichen
Schulvermögens getrennt erhalten und nachgewieſen
werden . Nur wenn es ſich um konfeſſionelle Stiftungen zum Bau
oder zur Unterhaltung von Schulhäuſern handelt , darf auch der Grund⸗

ſtock des Vermögens zur Beſtreitung des Bau⸗ und Unterhaltungsauf⸗wands für das Schulgebäude der gemiſchten Volksſchule angegriffen und
gegebenenfalls aufgezehrt werden . ( § 114 Abſ . 2 SchG. )

Die Erträgniſſe der zugunſten der Schüler beſtimmten konfeſ⸗
ſionellen Schulfonds dürfen nur für die Angehörigen des
berechtigten Bekenntniſſes Verwendung finden .

Umfaßt eine Schule mehrere Gemeinden oder Teile von ſolchen ( §7
Abſ . 2 SchG . ) , ſo ſteht die Verwaltung des örtlichen Schulvermögens der
nach § 8 Ziff . 2 und § 19 Abſ . 2 SchG . beſtellten Ortsſchulbehörde zu.
Handelt es ſich um Schulvermögen , an dem nur eine einzelne der
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am Schulverband beteiligten Gemeinden berechtigt iſt , ſo ſteht deſſen

Verwaltung dem Gemeinderat dieſer Gemeinde zu, wogegen für die Ver⸗

waltung von Schulvermögen , an dem mehrere , nicht an einem

Schulverband beteiligte Gemeinden berechtigt ſind , nach § 16 StiftG . ein

beſonderer Stiftungsrat zu beſtellen iſt . ( StRA § 1. )

Schulkommiſſion . Zuſammenſetzung .
§ 14 .

Geſ . vom 18. Sept . 1876 Art . II § 15. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II §S 11.

Für Volksſchulen in Gemeinden mit mindeſtens 4000 Ein⸗

wohnern muß , für die anderer Gemeinden kann zur Beſorgung

der in § 13 genannten Angelegenheiten durch Gemeindebeſchluß

mit Genehmigung des Unterrichtsminiſteriums eine beſondere

Ortsſchulbehörde ( Schulkommiſſion ) beſtellt werden , die zu be⸗

ſtehen hat aus dem Bürgermeiſter oder einem Mitglied des Ge⸗

meinderats als Vorſitzendem , einer Anzahl Gemeindeeinwohner

und den in § 13 weiter bezeichneten Perſonen .

Gem. Ord. 88 51, 52 Abſ . 3. SchBBO . 8 2.

Die ſchon nach dem Geſetz vom 18. Sept . 1876 mögliche Beſtellung

einer beſonderen Schulkom miſſion anſtelle der geſetzlich vor⸗

geſchriebenen Ortsſchulbehörde ſollte im SchG . vom 7. Juli 1910 nach

dem Regierungsgeſetzentwurf für die Städteordnungsſtädte und die Ge⸗

meinden mit 6000 und mehr Einwohnern ( die ſich der Städteordnung

unterſtellen konnten ) für verbindlich erklärt werden . Beſtimmend hie⸗

für war die Erwägung , daß in ſolchen Gemeinden die ſchon erheblichen

Geſchäftsaufgaben der Schule eine ſorgfältige und ins einzelne gehende

Prüfung erfordern , wie ſie bei dem ſich immer mehr erweiternden

Pflichtenkreis des Gemeinderats nur von einer beſonders damit betrau⸗

ten Behörde erwartet werden kann , und daß bei deren Zuſammenſetzung
überdies auf die Wahl beſonders ſachkundiger Männer Bedacht genom⸗

men werden kann .

Die Erſte Kammer erweiterte die Vorſchrift nach unten auf Ge⸗

meinden bis zu 4000 Einwohnern . Damit ſollte in Verbindung mit der

gleichzeitig beſchloſſenen Einfügung des § 22 in das Geſetz , das bisher
nur den Städteordnungsſtädten zugeſtandene Recht , vermittelſt des

Schulleiters die techniſche Leitung der Schule zu beeinfluſſen ,

auf die mittleren Städte in Rückſicht auf ihre vielfach über das ge⸗
ſetzliche Maß hinausgehenden Aufwendungen für die Volksſchule aus

3 —5 werden. Für nach § 13 SchG . beizuziehenden Lehrer gill
die Vorſchrift in §S 17 SchG .

Milglieder aus den Gemeindeeinwohnern .

§ 15 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II §S 11 a.

8 595Zahl der aus den Gemeindeeinwohnern in die Orts⸗
chulbehörde ( Schulkommiſſion ) zu ernennenden Mitglieder be⸗

E
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Von den Schulbehörden . § 15.

trägt 4 bis 20 . [ Darunter können bis zu einem Viertel Frauen
ſein . ]

( 2) Hinſichtlich der Ernennung und der Vorausſetzungen für
die Ernennung dieſer Mitglieder ſowie ihrer Amtsdauer lund der
Zahl der Frauen , die in die Kommiſſion ernannt werden müſſenl ,
gelten die Beſtimmungen , wie ſie für die Berufung in die — nach
der Gemeindeordnung zuläſſigen — beſonderen bleibenden Kom⸗
miſſionen beſtehen .

( 3) Wird die Stelle eines Mitgliedes der Schulkommiſſion
durch Tod oder Austritt erledigt , ſo iſt für die Reſtdauer der
Dienſtzeit des Ausgeſchiedenen ein Erſatzmann zu beſtellen , ſofern
nicht noch im Laufe desſelben Jahres die regelmäßige Geſamt⸗
erneuerung ſtattfindet .

Gem. ⸗Ord . §§ 51, 52, 48 —50 .

1. Die Zahl 4 —20 ſchließt ſich an die Vorſchrift der früheren Ge⸗
meindeordnung an, wonach die Zahl der Gemeinderatsmitglieder 3 bis 18
zu betragen hatte . Die aus den Vorſchriften in § 28 der früheren Ge⸗
meindeordnung und §S 27 der vormaligen Städteordnung übernommene
Beſchrantung der Frauen auf ein Vierteil der Mitglieder ſteht , da die
Mitgliedſchaft der Kommiſſion ein öffentliches Ehrenamt iſt , mit § 11
der Bad . Verfaſſung und Art 128 Abſ . 2 NVerf . in Widerſpruch und iſt
damit hinfällig geworden .

2. Anſtelle des § 28 bezw . 27 der früheren Gemeinde - und Städte⸗
ordnung treten nunmehr die Vorſchriften der Gemeindeordnung vom
5. Oktober 1921 über die Bildung von „Ausſchüſſen “ .

Nach §52 Abſ . 2 Gem Ord . können ſich die Ausſchüſſe aus Mitgliedern
des Gemeinderats , aus Gemeindeverordneten und aus wählbaren Ein⸗
wohnern zuſammenſetzen . Sämtliche Mitglieder werden vom Gemeinde⸗
rat , wo ein Gemeindeverordnetenvorſtand beſteht , in gemeinſamer Be⸗
ſchlußfaſſung mit dieſem , ernannt . Bei der Bildung der Ausſchüſſe ſollen

die
935 Bürgerausſchuß beſtehenden Gruppen entſprechend berückſichtigt

werden .
Die Ausſchüſſe werden nach jeder allgemeinen Gemeindewahl neu

gebildet .
Nach § 31 Gem . Ord . werden die ehrenamtlichen Gemeinderäte je⸗

weils auf vier Jahre gewählt . Die der früheren Gemeindeordnung ent⸗
nommene Vorſchrift des §S 3 SchBBoO . , wonach die Wahl jeweils auf
6 Jahre zu erfolgen hat , iſt damit hinfällig geworden .

Die Gem . Ord . vom 5. Oktober 1921 enthält entgegen der früheren
Gemeindeordnung im Hinblick auf die allgemeine verfaſſungsrechtliche
Gleichſtellung der Frauen mit den Männern keine beſondere Vorſchrift
darüber , daß und in welcher Zahl Frauen dem Ausſchuß für Schulen
angehören müſſen . Das Unterrichtsminiſterium wird aber jederzeit in der
Lage ſein , die Genehmigung des Gemeindebeſchluſſes (§S 14) von der Auf⸗
nahme von Frauen in die Schulkommiſſion abhängig zu machen .

3. Die Beſtellung des Erſatzmannes hat auf demſelben Weg , wie die
erſtmalige Ernennung der Mitglieder zu erfolgen .



Schulgeſetz .

Ortspfarrer .

§ 16 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II § 11 b.

( 1) Ortspfarrer im Sinne der 88 13 und 14 iſt jeder Geiſt⸗

liche , welchem eine ſelbſtändige und dauernde Seelſorge über die

Angehörigen eines Bekenntniſſes für einen unter Mitwirkung der

Staatsgewalt abgegrenzten eine oder mehrere Gemeinden um⸗

faſſenden — Bezirk dauernd oder vorübergehend von der ſtaat⸗

lich als zuſtändig anerkannten kirchlichen Behörde übertragen iſt .

( 2) Geiſtliche , denen durch Anordnung der zuſtändigen Kir⸗

chenbehörde eine Seelſorgetätigkeit bezüglich der Bekenntnis⸗
angehörigen eines beſtimmten Bezirks übertragen iſt , ohne daß

bei deſſen Umſchreibung eine Mitwirkung der Staatsbehörde ſtatt⸗

gefunden hat , gelten nur an ihrem Amtsſitz als Ortspfarrer .
( 3) Die Mitgliedſchaft in der Ortsſchulbehörde gilt für die

Dauer der Bekleidung des Kirchenamts .

( J ) Sind in einer Gemeinde mehrere Ortspfarrer des glei⸗

chen Bekenntniſſes , ſo bleibt es der oberen Kirchenbehörde über⸗

laſſen , zu beſtimmen , wer von ihnen in die Ortsſchulbehörde ein⸗

zutreten hat .

Das Recht der Vertretung in der Ortsſchulbehörde ſteht allen

ſtaatlich anerkannten Religionsgemeinſchaften zu. Gergl . hiezu § 10

Abſ . 2 Bad . Verf . — Abſchnitt II X. 1. )
1. Ortspfarrer iſt der für das Kirchſpiel , zu dem die Gemeinde gehört ,

ordnungsgemäß beſtellte Pfarrer . Erſtreckt ſich das Kirchſpiel außer auf

die Gemeinde mit dem Sitz der Pfarrei noch auf benachbarte Gemeinden

( Filiale ) , mit eigenen Volksſchulen , ſo iſt der Pfarrer auch Mitglied der

für dieſe beſtellten Ortsſchulbehörden . Iſt die Pfarrei erledigt oder iſt der

Pfarrer an der Ausübung ſeines Dienſtes dauernd verhindert , ſo tritt der

mit der vorübergehenden Verſehung der Pfarrei beauftragte Geiſtliche
( Pfarrverweſer , Pfarrvikar , Pfarrverwalter ) an ſeine Stelle .

Der Pfarrer muß das Amt in Perſon ausüben und darf ſich im

Falle vorübergehender Abweſenheit oder ſonſtiger Dienſtbehinderung
nicht etwa durch einen an der Pfarrei angeſtellten Hilfsgeiſtlichen ( Vikar ,
Kaplan ) oder durch einen anderen in der Gemeinde amtierenden Geiſt⸗
lichen ( Abſ. 4) vertreten laſſen .

Für den Beſtand und die Begrenzung der Kirchſpiele iſt der Beſih⸗

ſtand im Zeitpunkt des Inkrafttretens des OKStG . , für die damals

bereits ſtaatlich anerkannten Religionsgemeinſchaften ( die röm. ⸗kathol⸗
und die evang . ⸗prot . Kirche ſowie die anerkannten Altkatholiken — Ge⸗
meinſchaften ) der 1. Januar 1889 , für die erſt aufgrund des Art . 19 Bad.

1 5 ſtaatlich anerkannten der 1. April 1922 maßgebend . Anderungen
der Kirchſpiele bedürfen der ſtaatlichen Genehmigung

2 . Die Vorſchrift in Art . 2 hat eine bis dahin in der Praxis be⸗
ſtandene und durch VO. feſtgelegte übung zum Geſetz 900 Die ſog.

derl
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Von den Schulbehörden . § 17.

Diaſporabezirke erſtrecken ſich über den Rahmen eines Kirchſpiels hinaus
auf eine größere Anzahl von Orten , die überwiegend von Angehörigen
anderer Religionsbekenntniſſe bewohnt und räumlich z. T. weit von dem
Amtsſitz des Geiſtlichen entfernt ſind . Die Beſchränkung der mit der
Seelſorge ſolch ausgedehnter Bezirke von der zuſtändigen Kirchenbe⸗
hörde betrauten Geiſtlichen auf die Mitgliedſchaft in der Ortsſchulbe —
hörde ihres Amtsſitzes entſpricht der aufgrund der geſchichtlichen Ent⸗
wickelung in §S 13 zum Ausdruck gebrachten Abſicht des Geſetzes , die Ver⸗
treter der in der Schulgemeinde Pfarrechte beſitzenden Bekenntniſſe zur
Beaufſichtigung der Volksſchule beizuziehen ; ſie trägt überdies der Erfah⸗
rungstatſache Rechnung , daß es in Gemeinden mit faſt ungemiſchter Be⸗
völkerung vielfach geradezu als eine Störung des konfeſſionellen
Friedens empfunden wird , wenn wegen nur weniger , oft einer einzigen
Familie angehöriger ſchulpflichtiger Kinder der kirchliche Vertreter einer
ſo verſchwindenden Minderheit in die Ortsſchulbehörde berufen werden
ſoll . Schließlich war für die Beſchränkung auf den Amtsſitz die Er⸗
wägung maßgebend , daß der Beizug des Geiſtlichen zu den Sitzungen der
Ortsſchulbehörden in den von ſeinem Amtsſitz oft weit entfernten , teil⸗
weiſe in einem anderen Amtsbezirk liegenden Gemeinden , praktiſch über⸗
haupt nicht ausführbar wäre . Solche Geiſtlichen ſind die kathol . Pfarr⸗
kuraten und die evangeliſchen Diaſporageiſtlichen . Ferner
gehören dazu die Seelſorger der ſeit Erlaſſung der Bad . Verfaſſung ſtaat⸗
lich anerkannten Religionsgemeinſchaften . Die Vertretung einer ſolchen
Religionsgemeinſchaft durch ein anderes Gemeindemitglied iſt nicht zu⸗
läſſig . In gleicher Weiſe ſind zu behandeln die Pfarrer , denen neben
ihrem unter ſtaatlicher Mitwirkung umſchriebenen Pfarrbezirk noch die
Seelſorge der in den angrenzenden Landesteilen wohnenden Bekenntnis⸗
angehörigen übertragen iſt ( wie dies bei den Altkatholiken vorkommt ) .
Auch die Tatſache , daß die erweiterten Seelſorgebezirke wie bei den
Ifraeliten ( BO. des Oberrats vom November 1904 — VOBl . des Ober⸗
rats der Ifraeliten ) und bei einzelnen Altkatholikengemeinſchaften weſent⸗
lich aus ſteuerlichen Rückſichten ſtaatlich genehmigt ſind , ſteht der ſinn⸗
gemäßen Anwendung der Vorſchrift des Abſ . 2 auch auf die Geiſtlichen
ſolcher Bezirke nicht entgegen , zumal die räumliche Ausdehnung der betr .
Bezirke ( die Rabbinatsbezirke umfaſſen zum Teil zwei Kreiſe ) , eine
andere Behandlung geradezu unmöglich macht .

3. Die Beſtimmung unter Ziff . 3 kann in Gemeinden , in denen
mehrere Pfarreien errichtet ſind , kein Hindernis für die freiwillige Nie⸗
derlegung des Amtes und die Ernennung eines anderen Geiſtlichen
aufgrund der Vorſchrift in Abſ . 4 bilden .

4. Die Beſtimmung in Abſ . 4 iſt auch auf Schulverbände anwend⸗
bar , die ſich über mehrere Pfarreien erſtrecken (§S 4 SchBVO ) .

Lehrer .
8

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II §S 11 c.

( 1) An Volksſchulen , an denen ein beſonderer Schulleiter
( § 30 Abſatz 1) beſtellt iſt , iſt dieſer Mitglied der Ortsſchul⸗
behörde .

3



34 Schulgeſetz .

( 2) Daneben iſt mindeſtens noch ein weiterer Hauptlehrer

durch den Gemeinderat jeweils auf die Dauer von 3 Jahren in

die Ortsſchulbehörde zu berufen .

( 3) Für den Fall vorübergehender Erledigung der Stelle

eines kraft ſeines Amtes in die Ortsſchulbehörde berufenen Leh⸗

rers tritt deſſen Stellvertreter in die Ortsſchulbehörde ein .

SchBVo . 8 5.

1. Iſt für eine Volksſchule ein Rektor beſtellt , ſo iſt dieſer der

„erſte Lehrer “ im Sinne des 8 13 SchG . und wäre daher ohne weiteres

zum Eintritt in die Ortsſchulbehörde berechtigt . Das Geſetz ſtellt dies

zur Vermeidung von Zweifeln ausdrücklich feſt .

Zu den Schulleitern im Sinne des Abſ . 1 gehören auch die Stadt⸗

ſchulräte der früheren Städteordnungs⸗Städte Baden , Bruchſal , Konſtanz ,

Lahr und Offenburg ( PAVO . vom 17. März 1924 Art . II Abſ . 2) .

2. Die Beſtimmung in Abſ . 2 bezweckt für die hier in Betracht kom⸗

menden größeren Volksſchulen eine Verſtärkung des Einfluſſes der

Lehrerſchaft in der Ortsſchulbehörde . Dem Gemeinderat ſteht es frei ,

noch weitere Lehrer in die Ortsſchulbehörde zu berufen . Wo es ſich um

Schulen in Gemeinden mit 4000 und mehr Einwohnern handelt , ſind

die entſprechenden Beſtimmungen in der Satzung über die Einſetzung der

Schulkommiſſion zu treffen . Der Gemeinderat hat vor der Beſtellung

der Lehrer die Ortsſchulbehörde gutächtlich zu hören ( 8 21 Ziff . 3 SchG. ) .

Die Beſchränkung der Amtsdauer des in die Ortsſchulbehörde zu er⸗

nennenden Lehrers auf 3 Jahre ſchließt ſich an die Beſtimmung über

die Amtsdauer der in die Beiräte der Höheren Lehranſtalten zu er⸗

nennenden Mitglieder des Lehrerkollegiums an & 29 der Edsh . VO. vom

18. September 1909 , die Einrichtung der Höheren Lehranſtalten be⸗

treffend ). Es wird ſich empfehlen , bei einer etwaigen Anderung des Schul⸗
geſetzes die Amtsdauer in Übereinſtimmung zu bringen mit der Amts⸗

dauer der nach §S 14 SchG . zu ernennenden bürgerlichen Mitglieder .

83 Die Vorſchrift in Abſ . 3 bezieht ſich außer auf Abſ . 1 auch auf

die Vertretung des nach §S 13 zum Eintritt in die Ortsſchulbehörde be⸗

rufenen erſten Lehrers “ , dagegen gilt ſie nicht für Abſ . 2. Eine Ver⸗
tretung dieſer Lehrer im Fall der Dienſtbehinderung findet nicht ſtatt .

Ift für eine Volksſchule kein „erſter Lehrer “ beſtellt , ſo kommt die

Vertretung der Schule in der Ortsſchulbehörde dem jeweils dienſtälteſten

( von der planmäßigen Anſtellung an gerechnet , vergl . SchG . § 29 Abſ . 3)

Hauptlehrer ( Hauptlehrerin ) und , wenn keine planmäßige Stelle beſetzt

iſt , vorübergehend dem dienſtälteſten (ſeit dem Eintritt in den Schuldienſt

gerechnet ) nicht planmäßigen Lehrer ( Lehrerin ) zu, auch wenn dieſer nicht
Verwalter der erledigten Hauptlehrerſtelle iſt .

Schularzt .
§ 18 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II 8§ 11 d.

649 An, Volksſchulen mit 10 und mehr Lehrerſtellen muß , an

kleineren Volksſchulen kann durch die Gemeinde ein beſonderer

RRREE
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Schularzt beſtellt werden . Im ſtaatlichen Dienſt ſtehende Arzte
können durch das ihnen vorgeſetzte Miniſterium zur übernahme
des Amts angehalten werden .

( 2) Der Schularzt hat darüber zu wachen , daß die für die
Schule und die Schüler in geſundheitlicher Beziehung erlaſſenen
Anordnungen von allen Beteiligten genau beachtet , und daß den
Forderungen der Geſundheitslehre beim Schulbetrieb entſprechend
Rechnung getragen werde .

( 3) Er hat den geſundheitlichen Zuſtand der Schüler feſtzu⸗
ſtellen und während der Dauer des Schulbeſuchs entſprechend zu
überwachen .

( 0J Sind an einer Volksſchule mehrere Schulärzte angeſtellt ,
ſo beſtimmt die Gemeindebehörde denjenigen , der in die Orts⸗
ſchulbehörde einzutreten hat .

(5)., Woan einer Volksſchule ein beſonderer Schularzt nicht
angeſtellt iſt , werden die in Abſatz 2 bezeichneten Obliegenheiten

auf Koſten der Gemeinden von dem Bezirksarzt ausgeübt , deſſen
Oberaufſicht auch die Volksſchulen mit eigenem Schularzt unter⸗
ſtellt bleiben .

( 6) Im Einzelnen werden die Rechte und Pflichten des
Schularztes durch Dienſtweiſungen feſtgeſtellt , die von der Ober⸗
ſchulbehörde mit den Gemeinden zu vereinbaren und von dem
Unterrichtsminiſterium zu genehmigen , bei Nichtzuſtandekommen
einer Vereinbarung aber durch das Unterrichtsminiſterium zu er⸗
laſſen ſind .

SchàLO . 88 1 —4 . 8 8. §8 9 —15 , 19, 20. § 2. 8§8 22 und 23.

1. Die Beſchränkung der obligatoriſchen Einführung von Schul⸗
ärzten auf größere Gemeinden trägt , abgeſehen von der Koſtenfrage ,
auch dem Umſtand Rechnung , daß in kleineren Gemeinden die Durch⸗
führung der Einrichtung an dem Mangel geeigneter Perſönlichkeiten
ſcheitern würde .

Maßgebend für die Beſtimmung der Volksſchulen nach Abſ. 1 iſt
nicht die Zahl der Lehererſtellen , die nach §S26 SGG . zu errichten iſt , ſon⸗
dern die Zahl der tatſächlich errichteten Lehrerſtellen .

Entſprechend dem rechtlichen Charakter der Volksſchule als einer
Gemeindeanſtalt iſt die Beſtreitung des Aufwands für die
ärztliche Beaufſichtigung , zumal ſich dieſe nicht nur auf die Schüler , ſon⸗
dern auch auf das Schulgebäude und ſeine geſundheitlichen Einrichtungen
erſtreckt , Sache der Gemeinde . Die Vergütung für den Schularzt
gehört daher nicht zum perſönlichen Aufwand für die Volksſchule , der
nach §S 28 StVG . vom Staat übernommen wird . Durch die Beſtimmung
in Satz 2 ſoll die Gewinnung geeigneter Arzte für die Gemeinden er⸗
leichtert werden .

2. Die Tätigkeit des Schularztes hat ſich zu erſtrecken auf die
Schule ( Schulgebäude ) , die Schüler und den Schulbetrieb .
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3. Die Anſtellung der Schulärzte kann eine hauptamtliche oder

eine nebenamtliche ſein ; die erſtere Art iſt im allgemeinen vorzuziehen.

Sind mehrere Schulärzte angeſtellt , ſo können ſie einander gleichge⸗

ſtellt ſein oder es kann ein Verhältnis der Unterordnung beſtehen (Aſſiſtenz⸗

ärzte ) ; der Wirkungskreis der einzelnen kann örtlich (nach einzelnen

Schulhäuſern ) oder fachlich ( beſondere Augenärzte , Zahnärzte ) abge⸗

grenzt ſein . In jedem Fall aber iſt ein einheitliches Zuſammenwirken im

Intereſſe einer nachdrücklichen Vertretung der geſundheitlichen Forde⸗

rungen in der Ortsſchulbehörde geboten . SchBPVO . 8 6.

J. Die Tätigkeit des Bezirksarztes iſt auf die periodiſche Beſichtigung

der Schulgebäude mit gleichzeitigem Klaſſenbeſuch beſchränkt . Als dem

ſtaatlichen Geſundheitsbeamten bleiben dem Bezirksarzt auch die Schulen

mit beſonderen Schulärzten unterſtellt .
5. Ein Bedürfnis zur Aufſtellung beſonderer Dien ſtwe iſungen

iſt nur da gegeben , wo die Zuſtändigkeit oder der Wirkungskreis des

Schularztes abweichend von den Vorſchriften der VO. vom 29. Okt. 1913

oder über dieſe hinaus geregelt werden ſoll.

Ortsſchulbehörde für mehrere Volksſchulen einer Gemeinde und für

Schulverbände .
§ 19 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II § 11 e.

( 10 Wenn in einer Gemeinde mehrere Volksſchulen beſtehen ,

können für die einzelnen Schulen , ſofern ein beſonderes Bedürf⸗
nis hiefür vorliegt , eigene Ortsſchulbehörden nach den Beſtim⸗

mungen des § 14 beſtellt werden .

2 ) Beſteht für mehrere Gemeinden eine gemeinſchaftliche

Volksſchule , ſo iſt in den Satzungen ( § 8) Beſtimmung darüber

zu treffen , ob die Obliegenheiten der Ortsſchulbehörde von einer

der beteiligten Gemeindebehörden —gegebenenfalls unter Hin⸗

zutritt von Mitgliedern der Gemeinderäte der übrigen Gemein⸗

55 8 unter Beachtung der Vorſchriften des § 13 des Geſetzes
oder von einer nach § 14 des Geſetzes eingeſetzten Orts ul⸗

behörde wahrzunehmen ſind .
95 i

5
(3) In abgeſonderten Gemarkungen bildet die Geſamtheit

bR
oder der Verwaltungsrat — wo ein ſolcher be⸗

ellt iſt —, jeweils unter Beizug der in § 13 bezei
ter Beizug de 8 zeichneten Per⸗

ſonen die Ortsſchulbehörde .

f

SchG . § 7 Abſ . 4. SchG . § 7 Abſ . 2 § 8 SchG . 8§ 10.

1. Die räumliche Entfernung mehrerer Schul
i

liche E
en ein und derſelben

Gemeinde kann es wünſchenswert erſcheinen laſſen , für einzelne W für

mehrere derſelben zuſammen beſondere Ortsſchulbehörden nach 8 14 zu

Wieln
hierüber iſt ins Ermeſſen der Gemeinden

geſtellt . D eſtimmung gilt aber nur für ſelbſtändi
nicht für einzelne Abteilungen einer Shubk
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2. Durch die Vorſchrift in Abſ . 3 iſt nicht ausgeſchloſſen , daß beim

Vorliegen beſonderer Verhältniſſe auch für eine abgeſonderte Gemarkung
eine Schulkommiſſion nach § 14 beſtellt wird .

Umfang der örtlichen Schulaufſicht .

§ 20 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II §S 11f .

( 1 Die örtliche Aufſicht über die Volksſchule umfaßt die

Schulpflege und den Unterrichtsbetrieb . Die Aufſicht über den

letzteren kann von der Ortsſchulbehörde aber nur an Volksſchulen

mit einem Rektor oder mit einem erſten Lehrer und nur durch

dieſen ausgeübt werden .

( 2) An den übrigen Schulen wird die Aufſicht über den

Unterrichtsbetrieb unmittelbar durch das Kreisſchulamt geführt .

SchG . SS 13m, 14, 21 Ziff . 5, 22. SchBVo . §8§ 27 —38 und 44 —52 .

Die Beſtimmung im erſten Satz des Abſ . 1 über den Umfang der

örtlichen Schulaufſicht gilt nur für Gemeinden , die den Unterrichts⸗
betrieb durch Lehrer ihrer Volksſchule beaufſichtigen laſſen können . Für
die übrigen Gemeinden , an deren Schulen dieſe Möglichkeit nicht beſteht ,

beſchränkt ſich der Geſchäftsbereich der Ortsſchulbehörde nicht nur tatſäch⸗

lich, ſondern auch rechtlich auf die Schulpflege , da die Au ſicht über
den Schulbetrieb an ſolchen Schulen vom Kreisſchulamt kraft eige⸗

und nicht im Auftrag der Ortsſchulbehörde ausgeübt
wird .

Durch die Vorſchriften dieſes Paragraphen wird die fachmänniſche
Schulaufſicht gewährleiſtet . Der Ortsſchulbehörde bleibt aber immer⸗

hin die Möglichkeit der mittelbaren Einwirkung auf den Schulbetrieb .
Erſte Lehrer ſind im allgemeinen nur die nach 8 29 Ahf . 1

SchG . von dem UM. hiezu beſonders ernannten Lehrer .

Wirkungskreis der Ortsſchulbehörde . Die Schulpflege .

821

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II § 11f .

Die Schulpflege umfaßt :

1. die Verwaltung des örtlichen Schulbermögens mit den Be⸗

fugniſſen , die hinſichtlich der weltlichen Ortsſtiftungen den

Gemeindebehörden zuſtehen . Dabei bedarf es der Zu⸗

ſtimmung der letzteren zu allen Rechtshandlungen , die

eine dauernde Verminderung des Vermögens oder ſeiner

Erträgniſſe zur Folge haben ;

2. die Verfügung über die für Schulzwecke von der Ge⸗

meinde bereitgeſtellten Mittel innerhalb der Grenzen des

Voranſchlags ;



Schulgeſetz .

3. das Recht der gutächtlichen Außerung in allen Verhältniſſen

der Volksſchule , deren Ordnung zur Zuſtändigkeit des

Gemeinderats gehört , ſowie der ſelbſtändigen Stellung
von Anträgen jeder Art zur Herbeiführung von Ande⸗

rungen und Verbeſſerungen ;

4. die Obſorge für die örtliche Durchführung der auf die

Volksſchule bezüglichen Geſetze , Verordnungen und Anord⸗
nungen der vorgeſetzten Behörden in Bezug auf die äußere

Ordnung des Schulbetriebs ;
5. die Kenntnisnahme von dem Zuſtand der Schule durch

deren zeitweiligen Beſuch vonſeiten der geſamten Orts⸗

ſchulbehörde oder des Vorſitzenden oder mehrerer hiezu

beſonders abgeordneter Mitglieder und — wo die Orts⸗

ſchulbehörde nach § 14 beſtellt iſt — Berichterſtattung hier⸗

über an den Gemeinderat ; Teilnahme an den öffentlichen

Veranſtaltungen der Schule , ſowie den amtlich anberaum⸗

ten Prüfungen ;
die Geltendmachung von Bedenken und beſonderen Wün⸗

ſchen bei der Beſetzung erledigter Hauptlehrerſtellen ( § 50

des Geſetzes ) ; die Einführung neuer Lehrer ; Vermittelung
bei Beſchwerden gegen die Lehrer vonſeiten der Ortsein⸗

wohner ; Vorſtellungen bei etwaigen Zuwiderhandlungen
gegen die Schulordnung , namentlich auch gegen die Vor⸗

ſchriften über die Schulzucht und bei beanſtandetem außer⸗
dienſtlichen Verhalten ;

das Recht der Beſchwerde über dienſtliche und außerdienſt⸗

liche Verfehlungen der Lehrer an die vorgeſetzte Behörde .

Die näheren Vorſchriften über den Wirkungskreis der Orts⸗
ſchulbehörde werden im Wege der Verordnung erlaſſen .

SchBBo . 88 7 —19 .

1. Der Begriff der Schulpflege , wie er im Geſetz zum Ausdruck
kommt , umfaßt nach den hierüber bei den Beratungen des Geſetzent⸗
wurfs von der Kommiſſion der Erſten Kammer getroffenen Feſtſtellungen
„ neben der Verwaltung des Schulvermögens und der Fürſorge für die

Aufrechterhaltung eines geordneten äußeren Schulbetriebs auch das
Recht , durch perſönliches Anwohnen beim Unterricht über die Leiſtungen

der Schule , wie ſie im Kenntnisſtand der Schule zum Ausdruck kommen ,
ſich ein Urteil zu bilden und aufgrund hiervon mit den zur Beaufſich⸗
tigung des Unterrichts beſonders berufenen Organen in einen Meinungs⸗
austauſch einzutreten “ .

Innerhalb des Kreiſes ihrer Zuſtändigkeit iſt die Ortsſchulbehörde
ſelbſtändig und nicht an die Mitwirkung des Gemeinderats gebunden ,
abgeſehen von der Vorſchrift in § 23.

2³ Der Ortsſchulbehörde ſteht nur die Verwaltung des örtlichen
Schulvermögens , nicht aber auch die Verfügung über die Subſtanz des
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Vermögens zu. Die Beſtimmung in Ziff . 1 Satz 2 rechtfertigt ſich aus
der Erwägung , daß nach den Vorſchriften des Geſetzes über die Auf⸗
bringung des Schulaufwandes jede Minderung der Erträgniſſe des Schul⸗
vermögens eine Mehrbelaſtung der Gemeinde zur Folge hat . Inwieweit
durch die ÜUbernahme des perſönlichen Aufwandes für die Volksſchule ſei⸗
tens des Staates in dieſen Beſtimmungen eine Anderung eintritt , wird
von der endgültigen Regelung der Frage abhängen , ob die vorhandenen
Deckungsmittel den Gemeinden verbleiben oder an den Staat übergehenwerden . Vergl . im übrigen Stift G. §88 12 und 13. StRA . §§ 1, 10,
37, 38, 40. SchG . §S8 78 und 82.

Zur Verwendung von Grundſtocksvermögen zu laufenden Bedürf⸗
niſſen iſt überdies die Genehmigung des UM. erforderlich . StRA . § 17
Ziff . 2 a. E. VVO . z. Stftg . vom 24. November 1921 8 6.

3. Das Recht der gutächtlichen Außerung erſtreckt ſich auf alle
organiſatoriſchen , wirtſchaftlichen und Verwaltungsverhältniſſe . ( SchBVO.
§ 10. ) Für den Gemeinderat ergibt ſich hieraus die Verpflichtung , in
allen ſolchen Fragen die Ortsſchulbehörde zu hören . Eine Beſchränkung
hierin kann nur bei der Beſtimmung des Geſchäftskreiſes der nach § 128
SchG . zu beſtellenden Schulkommiſſionen eintreten .

4. Die Ausübung der im zweiten Halbſatz der Ziff 3, ſowie der nach
Ziff . 4 bezeichneten Rechte hat zur Vorausſetzung , daß die Ortsſchul⸗
behörde über den Stand der Schule im Falle des § 20 SchG . durch den
Rektor oder erſten Lehrer und im Falle des § 22 durch den Gemeinderat
entſprechend verſtändigt wird .

5. Das in Ziff . 5 feſtgelegte , „ aus der rechtlichen Stellung der Volks⸗
ſchule als einer Gemeindeanſtalt ſich von ſelbſt ergebende Recht darf “ —
nach der übereinſtimmenden , beſonders in den Ausſchüſſen nachdrücklich
zum Ausdruck gebrachten Anſchauung der beiden Häuſer des Landtags —
der Gemeinde , wenn anders auf die Erhaltung ihres Intereſſes und
deſſen Beteiligung für die Schule nicht verzichtet werden will , unter keinen
Umſtänden geſchmälert werden . Dabei iſt die Ausübung dieſes Rechts
im Anſchluß an die früher beſtandenen Vorſchriften der Ortsſchulbehörde
als ſolcher oder deren Vorſitzenden beziehungsweiſe einer aus ihren Mit⸗
gliedern beſonders beſtellten Unterkommiſſion vorbehalten . Bei ſolchen
Beſuchen nach Anſicht der Ortsſchulbehörde etwa zutage getretene Män⸗
gel kann dieſelbe der vorgeſetzten Aufſichtsbehörde , das iſt dem Kreis⸗
ſchulamt , zur Kenntnis bringen . ( Begründung zu dem Geſetzentwurf . )

Eine Einmiſchung in den Unterrichtsbetrieb iſt dabei als in das
Gebiet der ſchultechniſchen Aufſicht gehörend , nicht ſtatthaft . ( SchBBo .§ 17.)8 0

6. Die der Ortsſchulbehörde in Ziff . 6 bezüglich der Beſetzung von
Hauptlehrerſtellen eingeräumte Befugnis bezieht ſich auch auf die Be⸗
ſetzung der Stelle des erſten Lehrers , ſofern dieſe Stelle zur Bewerbung
ausgeſchrieben war , und auf die Beſetzung der Rektorſtelle . SchG .
§ 50 Abſ . 4, VO. das Verfahren bei Beſetzung von Hauptlehrerſtellen an
Volksſchulen betr . , vom 23. Dez . 1913 — ABl . Nr . XXXVII —8 17.

Die friedliche Schlichtung etwaiger aus der dienſtlichen Tätigkeit
oder dem außerdienſtlichen Verhalten der Lehrer hergeleiteten Beſchwerdender Ortseinwohner liegt im Intereſſe der Lehrer . Die Ortsſchulbehörde
wird hiebei , wie bei der Hinweiſung der Lehrer auf die Beachtung der

3



40 Schulgeſetz .

Vorſchriften der Schulordnung bei etwaigen Zuwiderhandlungen hie⸗

gegen den Lehrern gegenüber lediglich die Stellung eines freundlichen

Beraters einnehmen . Irgendwelche dienſtpolizeilichen Befugniſſe gegen

die Lehrer ſtehen ihr nicht zu.

7. Die Beſtimmung unter Ziff . 7 iſt lediglich ein Ausfluß des der

Ortsſchulbehörde allgemein zuſtehenden Aufſichtsrechts über die Schule

und ſteht nicht im Widerſpruch mit den Vorſchriften über die Handhabung

der ſchultechniſchen Aufſicht .

örkliche Schulaufſicht in größeren Gemeinden .

§ 22 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . I1 § 11 h.

In Gemeinden mit mindeſtens 4000 Einwohnern ſteht die

örtliche Schulaufſicht und die Verwaltung des örtlichen Schulver⸗

mögens ( § 13 ) dem Gemeinderat zu , der die Befugniſſe , ſoweit

es ſich um die Schulpflege handelt ( § 21 ) , durch die nach § 14

beſtellte Schulkommiſſion , und ſoweit die ſchultechniſche Aufſicht

in Frage kommt , durch den beſonderen Schulleiter ( §8 30 [ 31J , 50

Abſatz 4) oder , wo ein ſolcher nicht beſtellt iſt , durch den erſten

Lehrer & 29 ) ausüben läßt .

Die Vorſchrift überträgt in Übereinſtimmung mit der in § 118 des

Geſ . für die Städte der Städteordnung getroffenen Beſtimmung die nach

§ 13 der Ortsſchulbehörde zuſtehenden Befugniſſe für die Gemeinden

mit 4000 und mehr Einwohnern dem Gemeinderat mit der Maß⸗

gabe , daß er die örtliche Aufſicht , ſoweit ſie die Schulpflege umfaßt ,

durch die Schulkommiſſion und ſoweit ſie auf die Überweiſung

des Unterrichtsbetriebs ſich erſtreckt , durch die in § 20 bezeich⸗

nete Leh rper ſon ausüben laſſen muß .
Über die für die Einfügung dieſer Beſtimmung in das Geſetz für die

5 beſtimmend geweſenen Erwägungen vergl . die Bmkg . zu

a. E.

Juftändigkeit des Gemeinderats .

§ 23 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II S11 i .

Den Gemeinderat als ſolchem bleibt vorbehalten die Be⸗

ſchlußfaſſung über alle Einrichtungen und Veranſtaltungen , die

eine geldliche Belaſtung der Gemeinde bedingen ( Errichtung von

Lehrerſtellen, Beſchaffung von Schullokalen lund Lehrerwoh⸗

nungen , Einführung beſonders zu vergütenden Unterrichts uſw . ) ,

I Be8 Ernennungs⸗ und Vorſchlagsrechts bei
er Beſtellung von Hauptlehrern , ſoweit dieſes de

ͤ

geſeblich zuſteht. Hauptlehrern , ſoweit dieſes den Gemeinden
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§ 24.Von den Schulbehörden .

( 2) Dem Gemeindevorſtand ſteht , wenn er auch nicht Vor⸗

ſitzender der Ortsſchulbehörde iſt , jederzeit das Recht zu Schul⸗

beſuchen im Sinne der Ziffer 5 des § 21 zu .

SchG . S 21 Ziff . 2. S26 . § 50 Abſ . 3. § 35 Abſ . 4. § 114 .

Die Vorſchrift erſtreckt ſich auf alle unmittelbar oder mittelbar in

das Geldbewilligungsrecht der Gemeinde eingreifenden Beſchlüſſe der

Ortsſchulbehörde ; ſolche ſind daher zunächſt dem Gemeinderat zur Kennt⸗

nis zu bringen . Die Zuweiſung des Vorſchlags - beziehungsweiſe Be⸗

ſetzungsrechts von Lehrerſtellen an den Gemeinderat rechtfertigt

ſich von dem Geſichtspunkt aus , daß es ſich dabei nicht um eine Ver⸗

waltungshandlung , ſondern um die ſtellvertretende Ausübung deran ſich
den ſtaatlichen Behörden zuſtehenden Schulhoheit handelt .

Dienſtliche Stellung der Ortsſchulbehörde .

§ 24 .

Geſ . vom 18. Sept . 1876 Art . II § 16. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II §S 12.

( J Die Ortsſchulbehörde ( §8 13 und 10 iſt verpflichtet , den

der vorgeſetzten Schulaufſichtsbehörden Folge zu

eiſten .
( 2) Auf die nicht dem Gemeinderat angehörenden Mitglieder

der beſonderen Ortsſchulbehörde (§S 15 ) finden die Beſtimmungen
der § § 23 bis 26 und 28 der Gemeindeordnung entſprechende An⸗

wendung .

Gem . Ord . S 74.

1. Die Ortsſchulbehörde iſt als ein Vollzugsorgan im Gebiet
der Volksſchule außer den gemeinderechtlich vorgeſetzten Behörden auch
den Schulaufſichtsbehörden , den Kreisſchulämtern und dem Unterrichts⸗
miniſterium unmittelbar ( nicht durch Vermittelung des Bezirksamts )
unterſtellt .

Die im Entwurf zum SchG . weiter vorgeſehene Beſtimmung , daß
bei etwaigen Dienſtwidrigkeiten der Oberſchulbehörde ein Rügerecht zu⸗
ſtehe , wurde bei der Beratung im Schulausſchuß der II . Kammer ge⸗
ſtrichen mit der Begründung , daß „die beſondere Feſtſtellung eines Rüge⸗
rechtes nicht als nötig erachtet werde , wenn auch andererſeits der Ober⸗

ſchulbehörde nicht das ( ſchon bisher von ihr geübte ) Recht beſtritten wer⸗
den ſollte , der Ortsſchulbehörde oder ihrem Vorſitzenden bei mangelhafter
Geſchäftsführung entſprechenden Vorhalt zu machen . “

2. Die Vorſchrift des Abſ . 2 findet nur auf die nach § 15 des Geſ⸗
aus den Gemeindeeinwohnern in die Schulkommiſſion berufenen Mit⸗

glieder Anwendung , nicht aber auch auf die in § 13 „weiter bezeichneten

Perſonen “ ( § 14 a. E. ) , d. i. die Geiſtlichen , Lehrer und Schul⸗
ärzte . Dieſe unterſtehen nach der einſchränkenden Faſſung , die die

Beſtimmung durch das Geſ . vom 7. Juli 1910 erfahren hat , lediglich der

Dienſtpolizei ihrer vorgeſetzten Behörden und Organiſationen .
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An die Stelle der „§§ 23 —26 u. 28 “ der früheren Gemeindeordnung
iſt § 74 der Gem . Ord . vom 5. Okt. 1921 getreten , der in den hier in Be⸗

tracht kommenden Beſtimmungen lautet :

1. Die Mitglieder des Gemeinderates und der Ausschüsse

haben die Obliegenheiten ihres Amtes gewissenhaft wahrzu -

nehmen und sich durch ihr Verhalten in und außer dem Amt

der Achtung und des Vertrauens , die ihre öffentliche Stellung

erfordern , würdig zu erweisen .
2. Bei Verlefzung der Dienstpflichten findet das Dienst -

strafrecht des badischen Beamtengesetzes sinngemäß An⸗

Wendung . Die Versetzung auf eine andere Amtsstelle als

Strafversetzung ist ausgeschlossen . Gegen ehrenamtlich tätige

Mitglieder des Gemeinderats und der Ausschüsse kann nur auf

Verweis oder Dienstentlassung erkannt werden .

3. Zur Verhängung von Ordnungsstrafen ist die Staats -

aufsichtsbehörde zuständig . Der Bürgermeister ist verpflichtet ,

der Staatsaufsichtsbehörde von Merfehlungen Kenntnis zu geben ,

die nach seinem Ermessen ein Einschreiten veranlassen können .

5. Gegen Erkenntnisse der Staatsaufsichtsbehörde in Dienst -

strafsachen ist die Beschwerde an das Ministerium des Innern

und die Klage bei dem Verwaltungsgerichtshof als Disziplinar -
hof zulässig . Dieser entscheidet in der Besetzung mit Vier

Mitgliedern des Gerichtshofes einschließlich des Vorsitzenden

und drei Mitgliedern oder früheren Mitgliedern von Gemeinde .

räten , die nebst den erforderlichen Stellvertretern jeweils auf

die Pauer von vier Jahren vom NMinisterium des Inuern er-

nannt werden .

6. Auf das Verfahren vor dem Disziplinarhof finden die
Bestimmungen des Beamtengesetzes sinngemäß Anwendung ; an

Stelle der Anklageschrift tritt die Klage , an Stelle des Beamten

der Staatsanwaltschaft der Bevollmächtigte des Ministeriums,
als Vertreter des Staatsinteresses . Das zuständige Ministerium

ist das Ministerium des Innern . Der beteiligten Gemeinde ist

in
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Verfahren Gelegenheit zu geben , ihre Interessen 2u

wWahren .

„Staatsaufſichtsbehörde “ ( Abſ . 4 u. 5) iſt für die Städte ( vergl . 8 4

Bmkg . 3) nach § 110 Gem . Ord . der Landeskommiſſär gemeinſam mit dem

Beirat , für die übrigen Gemeinden das Bezirksamt gemeinſam mit dem

Bezirksrat .

Die milllere Schulaufſicht . Kreisſchulämter .

§ 25 .

Schulaufſichtsgeſetz vom 29. Juli 1864 . ElG . vom 8. März 1868 § 21.

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . II § 13.

( 1) Zur Beaufſichtigung einer größeren Anzahl von Volks⸗

ſchulen werden Kreisſchulämter mit einem Vorſtand und der

nötigen Zahl von zweiten Beamten beſtellt . ( Soweit die letzteren
aus den nicht wiſſenſchaftlich gebildeten Lehrern entnommen wer⸗
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den , erhalten ſie Gehalt und Wohnungsgeld nach den Feſt⸗
ſetzungen in Abteilung E Ordnungszahl Jd des Gehaltstarifs . ]

( 2) Die Kreisſchulämter haben zugleich den dienſtlichen Ver⸗
kehr der Ortsſchulbehörden und der Lehrer mit der Oberſchul⸗
behörde zu vermitteln .

( 3) Die Oberſchulbehörde iſt berechtigt , auch andere ſachkundige
Männer mit der Prüfung von Volksſchulen aushilfsweiſe zu be⸗
auftragen .

3VO . § 2. SchBO . §§ 53 ff. VO. des vom OSchR . vom 12. Dez .
1905 , die Prüfungen und Schulbeſuche der Kreisſchulräte betr .

1. Der Schwerpunkt für die Durchführung des Schulgeſetzes liegt bei
den Kreisſchulämtern ; ſie ſind die unmittelbar vorgeſetzte Behörde
der Ortsſchulbehörden und der Lehrer und vermitteln deren Verkehr mit
dem Unterrichtsminiſterium . Ihnen obliegt für ihren Dienſtbezirk die
Schulaufſicht ſowohl nach der verwaltungsrechtlichen , als nach der ſchul⸗
techniſchen Seite . Das SchG . hat die bis dahin nur als Einzelbeamtung
beſtandenen „Kreisſchulviſitaturen “ zu Kreisſchulämtern mit der nötigen
Zahl von Hilfsbeamten ausgebaut . Bei Einführung der Einrichtung im
Jahr 1864 wurden elf , im Jahr 1881 dreizehn , im Jahr 1905 achtzehn
Kreisſchulamtsbezirke errichtet . Im Jahre 1924 wurde gleichzeitig mit
der Umwandlung der Volksſchulrektorate der Städte Mannheim , Karls⸗
ruhe , Freiburg , Heidelberg und Pforzheim in Stadtſchulämter
mit den Geſchäftsaufgaben der Kreisſchulämter ( PAVO . vom 17. Mörz
1924 ) die Zahl der letzteren auf 14 herabgeſetzt .

Satz 2 iſt durch Beſ . Geſ . § 30 aufgehoben .

7585
Land iſt dermalen in folgende 14 Kreisſchulamtsbezirke ein⸗

geteilt :
1. Konſtanz mit den Amtsbezirken Konſtanz , Engen und über⸗

lingen , mit einem Flächengehalt von 1077,61 qm , einer Einwohnerzahl
von 131 307, mit 129 Schulen und 328 Lehrern .

2. Stockach mit den Amtsbezirken Stockach , Meßkirch und Pfullen⸗
dorf , mit 795,28 qkm , 48 163 Einwohner , 75 Schulen , 146 Lehrern .

3. Villingen mit den Amtsbezirken Villingen und Donau⸗
eſchingen mit 1085,67 qlem , 89 638 Einw . , 99 Schulen , 258 Lehrern .

4. Waldshut mit den Amtsbezirken Waldshut und Säckingen ,
mit 891,65 qkm , 75 632 Einw . , 138 Schulen und 236 Lehrern .

5. Lörrach mit den Amtsbezirken Lörrach , Müllheim und
Schopfheim , mit 997,91 qlem , 120 836 Einw . , 142 Schulen u. 333 Lehrern .

6. Freiburg mit den Amtsbezirken Freiburg ( ohne die Stadt
Freiburg ) , Neuſtadt und Staufen , mit 1415,51 qkm , 94 842 Einwohnern ,
138 Schulen und 262 Lehrern .

7. Emmendingen mit den Amtsbezirken Emmendingen , Lahr
und Waldkirch , mit 1192,97 qkm , 147 840 Einwohnern , 122 Schulen und
405 Lehrern .

8. Offenburg mit den Amtsbezirken Offenburg , Kehl , Oberkirch
und Wolfach , mit 1387,70 qkm , 152 273 Einwohnern , 136 Schulen und
402 Lehrern .
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Amtsbezirken Bühl und Raſtatt , mit 1043,98

113 Schulen und 489 Lehrern .

10. Karlsruhe mit den Amtsbezirken Karlsruhe (ohne die Stadt

Karlsruhe ) , Ettlingen und Pforzheim lohne die Stadt Pforzheim ) , mit

857,85 qkm , 152 429 Einwohnern , 88 Schulen und 430 Lehrern .

11. Bruchſal mit den Amtsbezirken Bruchſal , Bretten und Wies⸗

loch , mit 767,95 akm , 139 076 Einwohnern , 76 Schulen und 383 Lehrern .

12. Heidelberg mit den Amtsbezirken Heidelberg ( ohne die

Stadt Heidelberg ) , Mannheim ( ohne die Stadt Mannheim ) , Sinsheim

und Weinheim mit 1156,99 qkm , 210 132 Einwohnern , 115 Schulen und

593 Lehrern . — Nach Bekanntmachung des uUM vom 7. April 1925 bleibt

in Mannheim bis auf weiteres eine dem Kreisſchulamt Heidelberg unter⸗

ſtellte Schulinſpektion beſtehen mit dem Wirkungskreis des früheren

Kreisſchulamts Mannheim — umfaſſend die Amtsbezirke Mannheim und

Weinheim , mit 357,51 qkm , 104 537 Einwohnern , 32 Schulen und

295 Lehrern .
13. Mosbach mit den Amtsbezirken Mosbach , Adelsheim und

Buchen , mit 1287,43 akm , 88 818 Einwohnern , 142 Schulen und

290 Lehrern .
14. Tauberbiſchofsheim mit den Amtsbezirken Tauber⸗

biſchofsheim und Wertheim , mit 775,96 akm , 58 605 Einwohnern ,

89 Schulen und 176 Lehrern .
Von den Stadtſchulämtern umfaſſen : Freiburg 63,77 qkm mit

9⁰ 553 Einwohnern und 181 Lehrern , Karlsruhe 45,24 akm mit 144 700

Einwohnern und 379 Lehrern , Pforzheim 39,40 akm mit 78 221 Ein⸗

wohnern und 208 Lehrern , Heidelberg mit 81,15 qkm mit 72 093 Ein⸗

wohnern und 192 Lehrern , Mannheim 106,29 akm mit 242 236 Ein⸗

wohnern und 780 Lehrern .

5
2. Als andere ſachkundige Männer kommen zunächſt die Referenten

für das Volksſchulweſen , ſowie für einzelne Fächer ( Zeichnen , Muſik ,

neuere Sprachen ) im UM. in Betracht . Daneben wurden in früherer
Zeit auch die Direktoren der Lehrerſeminare , um ihre Verbindung mit

dem praktiſchen Schuldienſt aufrecht zu erhalten , mit der Beſichtigung

einzelner Volksſchulen beauftragt .

9. Baden mit den

akm , 182 287 Einwohnern ,

Dritter Titel .

Von der inneren Einrichlung der Volksſchulen .

Erſter Abſchnitt .

Zahl und Art der Lehrer .

Zahl der anzuſtellenden Lehrer .

§ 26 .

8 58 F5 2R S g 8

fe AenU 2. Sche uon Aan mer 16h2 A
2

19. Juli 1906 Art . I.

3 An jeder Volksſchule ſind ſoviele Lehrer anzuſtellen , daß
auf einen dauernd nicht mehr als ſiebzig Schulkinder kommen .

Lonnö.


	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44

